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Luzern, 16. Mai 2023 
 
 

STELLUNGNAHME ZU MOTION M 852 
 

 
Nummer: M 852 
Eröffnet: 16.05.2022 / Justiz- und Sicherheitsdepartement i.V. mit Finanzde-

partement 
Antrag Regierungsrat: 16.05.2023 / Teilweise Erheblicherklärung 
Protokoll-Nr.: 503 
 
 

Motion Müller Guido und Mit. über Festlegung von funktionellen Un-

vereinbarkeiten für ein Kantonsratsmandat auf ausgelagerte Organi-

sationen, auf Firmen mit Mehrheitsbeteiligungen des Kantons und 

auf primär durch staatliche Beiträge finanzierte Organisationen 
 
Die Motion verlangt Unvereinbarkeitsbestimmungen zwischen dem Kantonsratsmandat und 
drei Funktionsgruppen: Erstens den Funktionen in ausgelagerten Organisationen, wie zum 
Beispiel der Luzerner Kantonsspital AG, zweitens den Funktionen in Unternehmen, an denen 
der Kanton eine Mehrheitsbeteiligung hält, und drittens den Führungsfunktionen von primär 
durch staatliche Beiträge finanzierten Organisationen, regionalen Entwicklungsträgern usw. 
Da sich die genannten Organisationsgruppen teilweise überschneiden, differenziert unser 
Rat bei der Lösungsfindung diese drei Funktionsgruppen: Funktionen in Organisationen des 
öffentlichen Rechts, an denen der Kanton eine Mehrheits- bzw. eine Minderheitsbeteiligung 
hält, Funktionen in ausgelagerten Organisationen des privaten Rechts, an denen der Kanton 
eine Mehrheitsbeteiligung hält und Funktionen in primär durch staatliche Beiträge finanzier-
ten Organisationen, in regionalen Entwicklungsträgern usw. Was die Unvereinbarkeiten hin-
sichtlich der ersten Konstellation betrifft, sind die entsprechenden Bestimmungen in § 49 des 
Organisationsgesetzes (OG, SRL Nr. 20) über die Unvereinbarkeiten zwischen dem Kan-
tonsratsmandat und der Einsitznahme in Leitungsorgane von rechtlich selbständigen Organi-
sationen des öffentlichen Rechts, an denen der Kanton Luzern beteiligt ist, normiert (vgl. Bot-
schaft B 33 zum Entwurf eines Gesetzes über die Public Corporate Governance des Kantons 
Luzern [Mantelerlass PCG] vom 28. Februar 2012). 
 
Seit Inkrafttreten des Mantelerlasses PCG wurden verschiedentlich öffentliche Aufgaben an 
Organisationen des privaten Rechts übertragen, jüngst in Form der Rechtsformänderung des 
Luzerner Kantonsspitals (LUKS) und der Luzerner Psychiatrie (Lups) (vgl. B 173 vom 
14. Juni 2019). Im strategischen Leitungsorgan des LUKS und der Lups als öffentlich-rechtli-
che Anstalten hätte ein Kantonsratsmitglied nicht Einsitz nehmen dürfen. In der privatrechtli-
chen Aktiengesellschaft ist dies nun grundsätzlich möglich. Die LUKS AG, die Lups AG und 
künftig auch die Campus Luzern-Horw AG sind dem Kanton praktisch gleich nah verbunden 
wie die (damaligen) öffentlich-rechtlichen Anstalten. Aus diesem Grund sollen die funktionel-
len Unvereinbarkeiten gemäss § 49 OG angepasst werden. Auf diese Weise kann dem Um-
stand Rechnung getragen werden, dass der Kanton öffentliche Aufgaben vermehrt auch an 
privatrechtliche Organisationen überträgt. 
 
  

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
https://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2011-2015/b_033.pdf
https://www.lu.ch/-/media/Kanton/Dokumente/GSD/Publikationen/B173_Spitalgesetz.pdf
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Vorgesehene Regelung: 
 

 Organisationen 
des öffentlichen 
Rechts mit Mehr-
heitsbeteiligung 
des Kantons, 
z.B. GVL, UNILU 

Organisationen 
des öffentlichen 
Rechts mit Minder-
heitsbeteiligung 
des Kantons, 
z.B. IPH, VVL 

Organisationen 
des privaten 
Rechts mit Mehr-
heitsbeteiligung 
des Kantons, 
z.B. LUKB AG, 
LUKS AG 
 

durch staatliche 
Beiträge finan-
zierte Organisatio-
nen 

Funktion SL OL Rs SL OL Rs SL OL Rs SL OL Rs 

Mitglied 
Kantons-
rat 

nein nein nein ja ja nein nein nein nein ja ja ja 

SL Strategisches Leitungsorgan     OL Operatives Leitungsorgan     Rs Revisionsstelle 
 
Eine Übersicht der Beteiligungen findet sich im Beteiligungsspiegel des Jahresberichtes und weitere 
Ausführungen sind im Planungsbericht zur Beteiligungsstrategie enthalten (vgl. Jahresbericht 2022 
S. 360 und Planungsbericht B 77a-2021 S. 20) 

Einer Aktualisierung dieser Unvereinbarkeitsregelung im Organisationsgesetz steht auch 
nicht entgegen, dass der Kantonsrat seit der Einreichung der Motion zwei Geschäfte behan-
delt hat, die einen Zusammenhang zu den Unvereinbarkeiten aufweisen:  
 
1. Planungsbericht B 77a über die (ergänzte) Beteiligungsstrategie 2022  

In diesem Planungsbericht wird dargelegt, welche Massnahmen aus dem von der Auf-
sichts- und Kontrollkommission (AKK) in Auftrag gegebene Rechtsgutachten betreffend 
die Public Corporate Governance des Kantons Luzern unter besonderer Berücksichtigung 
des Verkehrsverbundes Luzern VVL zu ergreifen sind. In Kapitel 2.4 des Planungsberichts 
wird auf die geplanten Massnahmen eingegangen. Insbesondere wurde die Prüfung einer 
Spezifizierung der Offenlegungs- und Ausstandsregeln für die AKK-Mitglieder in die Revi-
sion des Parlamentsrechts verwiesen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen 
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und dem Verkehrsverbund hat unser Rat Unver-
einbarkeitsbestimmungen direkt in der Verordnung über den öffentlichen Verkehr erlassen 
(§ 2 ÖVV). Desweitern sollen in den Eignerstrategien 2025 Vorgaben für Offenlegungs- 
und Ausstandsreglemente gemacht werden. Im Beteiligungscontrolling werden für die Be-
teiligungen mit hohem und mittlerem Risiko Mandatsverträge abgeschlossen. Wie im Pla-
nungsbericht ausgeführt, bilden Anforderungsprofile die Grundlage für die Wahl von Or-
ganmitgliedern (§ 20g FLG). Dabei bildet Unabhängigkeit ein Element des Anforderungs-
profils (§ 27f Abs. 2d FLV). Ihr Rat hat die Beteiligungsstrategie 2022 an der Januarses-
sion 2023 beraten und genehmigt (vgl. Kantonsblatt Nr. 4 vom 4. Februar 2023, S. 287).  

 

2. Botschaft B 145 über die Evaluation und Teilrevision des Parlamentsrechts 
In dieser Botschaft wird festgehalten: «Die Regelungen zur Unvereinbarkeit in § 33 KV in 
Verbindung mit § 22 GOKR sowie § 49 Gesetz über die Organisation der Regierung und 
Verwaltung (Organisationsgesetz, OG, SRL Nr. 20) haben sich in der Praxis bewährt. Es 
besteht keine Absicht und es ist auch nicht angezeigt, die Unvereinbarkeit für Ihren Rat 
hinsichtlich der Kommissionszugehörigkeit weiter auszudehnen und damit auch den Kreis 
der zulässigen Mitglieder massgeblich einzuschränken» (S. 22). Diese Aussagen bezie-
hen sich lediglich auf die Abgrenzung von Offenlegungs- und Ausstandsvorschriften zu 
Unvereinbarkeitsvorschriften sowie die Zugehörigkeit von Kantonsratsmitgliedern insbe-
sondere zur AKK. Die Vorlage wurde in der Januar- und in der Märzsession 2023 beraten 
(Inkrafttretenstermin 1. Juni 2023; vgl. KB Nr. 12 vom 25. März 2023, S. 885).  

 
Beide dieser von Ihrem Rat behandelten Geschäfte lassen erkennen, dass die neueren Ent-
wicklungen bei den Beteiligungen des Kantons noch nicht in ausreichendem Ausmass reflek-
tiert und politisch diskutiert worden sind. Zudem hat, wie in der Motion erwähnt, die von Ih-
rem Rat erheblich erklärte Motion M 504 von Stutz Hans und Mit. über die Anpassung der 

file:///C:/Users/GZEMP/AppData/Local/Temp/CMIAXIOMA/View_bf026ec3bc20420fab7a72868ba6cd36/Botschaft%20B%2077a%20Beteiligungsstrategie.pdf
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775a/versions/3856
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600a
https://www.luzernerkantonsblatt.ch/Kantonsblatt/Archiv/pdf_2023/kb-23-05.pdf#pagemode=bookmarks
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=44325d440e7b4fca96f9b4898a364006
https://www.luzernerkantonsblatt.ch/Kantonsblatt/Archiv/pdf_2023/kb-23-12.pdf#pagemode=bookmarks
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=9e1f7fd7562c4d9f9aa287afea5855e0&back=1&geschaeftsnr=M%20504&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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Unvereinbarkeitsregelungen an die heute gelebten Verhältnisse die funktionellen Unverein-
barkeiten zwischen einem Kantonsratsmandat und den neueren privatrechtlichen Beteiligun-
gen nicht zum Gegenstand. Hingegen hat unser Rat erklärt, zusätzlich zur Aktualisierung der 
Unvereinbarkeitsregelungen bei eheähnlichen Verhältnissen gemäss den Forderungen der 
Motion M 504 auch eine Regelung zu den funktionellen Unvereinbarkeiten zwischen dem 
Kantonsratsmandat und der Verwaltungsanstellung in eine Vernehmlassung zu geben. Nach-
dem ohnehin eine Vernehmlassungsvorlage ausgearbeitet wird, ist folgerichtig die vorlie-
gende Motion hinsichtlich der Ausarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage über die Unver-
einbarkeiten bei den neueren Beteiligungen ebenfalls erheblich zu erklären. 
 
Ausser den Beteiligungen spricht die Motion auch die Organisationen an, die keine Beteili-
gungen im Sinn des § 46 OG sind, aber finanzielle Beiträge des Kantons erhalten. Nach dem 
Staatsbeitragsgesetz können für die Erfüllung von Aufgaben im öffentlichen Interesse zweck-
gebundene geldwerte Vorteile und Leistungen ausgerichtet werden. In Beitragsverhältnissen 
sind die Organisationen weniger stark mit Regierung und Verwaltung verbunden als die Or-
ganisationen, an denen der Kanton beteiligt ist. Zudem wäre es nicht einfach, die Höhe oder 
den Anteil des Staatsbeitrags zu bestimmen, welche für die Unvereinbarkeit zwischen der 
Funktion in der unterstützten Organisation und dem Kantonsratsmandat im Sinn der Motion 
massgebend sein soll. Bei den in der Motion erwähnten regionalen Entwicklungsträgern 
(RET; vormals: Regionalplanungsverbände, Entwicklungsgenossenschaften) nach Planungs- 
und Baugesetz handelt es sich um Gemeindeverbände im Sinn des Gemeindegesetzes. Mit 
dem Verzicht auf eine Unvereinbarkeitsvorschrift kann der Milizcharakter des Kantonsparla-
mentes berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen drängen sich Unvereinbarkeiten zwi-
schen dem Kantonsratsmandat und Funktionen in den Organisationen, die Abgeltungen oder 
Finanzhilfen erhalten, nicht auf.  
 
Zusammenfassend halten wir fest, dass die funktionellen Unvereinbarkeiten angepasst wer-
den sollten, um die Public Corporate Governance weiter zu stärken. Die Unvereinbarkeits-
vorschriften sollen aber nicht auf Organisationen ohne kantonale Beteiligung ausgeweitet 
werden, welche einen Staatsbeitrag erhalten. Aus den dargelegten Gründen beantragen wir 
Ihnen, die Motion teilweise erheblich zu erklären. 

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/20
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/601
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/735
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/735




 



		Regierungsrat

 

 



		





 

 

[bookmark: _Hlk406499237][bookmark: _Hlk406499236][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk406499082][bookmark: _Hlk406499081][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk406498805][bookmark: _Hlk406498804][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][image: ] 

[image: ] 



		

		  







		2001KR.2715 / M-852-Stellungnahme RR-Müller Guido

		Seite 1 von 3 



		[bookmark: FusszeileErsteSeite]

		





Error! Unknown document property name.









[bookmark: Datum]Luzern, 16. Mai 2023





		[bookmark: ContentType]STELLUNGNAHME ZU MOTION

		M 852







[bookmark: Metadaten]

		Nummer:

		M 852



		Eröffnet:

		16.05.2022 / Justiz- und Sicherheitsdepartement i.V. mit Finanzdepartement



		Antrag Regierungsrat:

		16.05.2023 / Teilweise Erheblicherklärung



		Protokoll-Nr.:

		503









		Motion Müller Guido und Mit. über Festlegung von funktionellen Unvereinbarkeiten für ein Kantonsratsmandat auf ausgelagerte Organisationen, auf Firmen mit Mehrheitsbeteiligungen des Kantons und auf primär durch staatliche Beiträge finanzierte Organisationen







[bookmark: _GoBack]Die Motion verlangt Unvereinbarkeitsbestimmungen zwischen dem Kantonsratsmandat und drei Funktionsgruppen: Erstens den Funktionen in ausgelagerten Organisationen, wie zum Beispiel der Luzerner Kantonsspital AG, zweitens den Funktionen in Unternehmen, an denen der Kanton eine Mehrheitsbeteiligung hält, und drittens den Führungsfunktionen von primär durch staatliche Beiträge finanzierten Organisationen, regionalen Entwicklungsträgern usw. Da sich die genannten Organisationsgruppen teilweise überschneiden, differenziert unser Rat bei der Lösungsfindung diese drei Funktionsgruppen: Funktionen in Organisationen des öffentlichen Rechts, an denen der Kanton eine Mehrheits- bzw. eine Minderheitsbeteiligung hält, Funktionen in ausgelagerten Organisationen des privaten Rechts, an denen der Kanton eine Mehrheitsbeteiligung hält und Funktionen in primär durch staatliche Beiträge finanzierten Organisationen, in regionalen Entwicklungsträgern usw. Was die Unvereinbarkeiten hinsichtlich der ersten Konstellation betrifft, sind die entsprechenden Bestimmungen in § 49 des Organisationsgesetzes (OG, SRL Nr. 20) über die Unvereinbarkeiten zwischen dem Kantonsratsmandat und der Einsitznahme in Leitungsorgane von rechtlich selbständigen Organisationen des öffentlichen Rechts, an denen der Kanton Luzern beteiligt ist, normiert (vgl. Botschaft B 33 zum Entwurf eines Gesetzes über die Public Corporate Governance des Kantons Luzern [Mantelerlass PCG] vom 28. Februar 2012).



Seit Inkrafttreten des Mantelerlasses PCG wurden verschiedentlich öffentliche Aufgaben an Organisationen des privaten Rechts übertragen, jüngst in Form der Rechtsformänderung des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) und der Luzerner Psychiatrie (Lups) (vgl. B 173 vom 14. Juni 2019). Im strategischen Leitungsorgan des LUKS und der Lups als öffentlich-rechtliche Anstalten hätte ein Kantonsratsmitglied nicht Einsitz nehmen dürfen. In der privatrechtlichen Aktiengesellschaft ist dies nun grundsätzlich möglich. Die LUKS AG, die Lups AG und künftig auch die Campus Luzern-Horw AG sind dem Kanton praktisch gleich nah verbunden wie die (damaligen) öffentlich-rechtlichen Anstalten. Aus diesem Grund sollen die funktionellen Unvereinbarkeiten gemäss § 49 OG angepasst werden. Auf diese Weise kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Kanton öffentliche Aufgaben vermehrt auch an privatrechtliche Organisationen überträgt.






Vorgesehene Regelung:



		

		Organisationen des öffentlichen Rechts mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons,

z.B. GVL, UNILU

		Organisationen des öffentlichen Rechts mit Minderheitsbeteiligung des Kantons,

z.B. IPH, VVL

		Organisationen des privaten Rechts mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons,

z.B. LUKB AG, LUKS AG
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Eine Übersicht der Beteiligungen findet sich im Beteiligungsspiegel des Jahresberichtes und weitere Ausführungen sind im Planungsbericht zur Beteiligungsstrategie enthalten (vgl. Jahresbericht 2022 S. 360 und Planungsbericht B 77a-2021 S. 20)

Einer Aktualisierung dieser Unvereinbarkeitsregelung im Organisationsgesetz steht auch nicht entgegen, dass der Kantonsrat seit der Einreichung der Motion zwei Geschäfte behandelt hat, die einen Zusammenhang zu den Unvereinbarkeiten aufweisen: 



1. Planungsbericht B 77a über die (ergänzte) Beteiligungsstrategie 2022 

In diesem Planungsbericht wird dargelegt, welche Massnahmen aus dem von der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) in Auftrag gegebene Rechtsgutachten betreffend die Public Corporate Governance des Kantons Luzern unter besonderer Berücksichtigung des Verkehrsverbundes Luzern VVL zu ergreifen sind. In Kapitel 2.4 des Planungsberichts wird auf die geplanten Massnahmen eingegangen. Insbesondere wurde die Prüfung einer Spezifizierung der Offenlegungs- und Ausstandsregeln für die AKK-Mitglieder in die Revision des Parlamentsrechts verwiesen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und dem Verkehrsverbund hat unser Rat Unvereinbarkeitsbestimmungen direkt in der Verordnung über den öffentlichen Verkehr erlassen (§ 2 ÖVV). Desweitern sollen in den Eignerstrategien 2025 Vorgaben für Offenlegungs- und Ausstandsreglemente gemacht werden. Im Beteiligungscontrolling werden für die Beteiligungen mit hohem und mittlerem Risiko Mandatsverträge abgeschlossen. Wie im Planungsbericht ausgeführt, bilden Anforderungsprofile die Grundlage für die Wahl von Organmitgliedern (§ 20g FLG). Dabei bildet Unabhängigkeit ein Element des Anforderungsprofils (§ 27f Abs. 2d FLV). Ihr Rat hat die Beteiligungsstrategie 2022 an der Januarsession 2023 beraten und genehmigt (vgl. Kantonsblatt Nr. 4 vom 4. Februar 2023, S. 287). 



2. Botschaft B 145 über die Evaluation und Teilrevision des Parlamentsrechts

In dieser Botschaft wird festgehalten: «Die Regelungen zur Unvereinbarkeit in § 33 KV in Verbindung mit § 22 GOKR sowie § 49 Gesetz über die Organisation der Regierung und Verwaltung (Organisationsgesetz, OG, SRL Nr. 20) haben sich in der Praxis bewährt. Es besteht keine Absicht und es ist auch nicht angezeigt, die Unvereinbarkeit für Ihren Rat hinsichtlich der Kommissionszugehörigkeit weiter auszudehnen und damit auch den Kreis der zulässigen Mitglieder massgeblich einzuschränken» (S. 22). Diese Aussagen beziehen sich lediglich auf die Abgrenzung von Offenlegungs- und Ausstandsvorschriften zu Unvereinbarkeitsvorschriften sowie die Zugehörigkeit von Kantonsratsmitgliedern insbesondere zur AKK. Die Vorlage wurde in der Januar- und in der Märzsession 2023 beraten (Inkrafttretenstermin 1. Juni 2023; vgl. KB Nr. 12 vom 25. März 2023, S. 885). 



Beide dieser von Ihrem Rat behandelten Geschäfte lassen erkennen, dass die neueren Entwicklungen bei den Beteiligungen des Kantons noch nicht in ausreichendem Ausmass reflektiert und politisch diskutiert worden sind. Zudem hat, wie in der Motion erwähnt, die von Ihrem Rat erheblich erklärte Motion M 504 von Stutz Hans und Mit. über die Anpassung der Unvereinbarkeitsregelungen an die heute gelebten Verhältnisse die funktionellen Unvereinbarkeiten zwischen einem Kantonsratsmandat und den neueren privatrechtlichen Beteiligungen nicht zum Gegenstand. Hingegen hat unser Rat erklärt, zusätzlich zur Aktualisierung der Unvereinbarkeitsregelungen bei eheähnlichen Verhältnissen gemäss den Forderungen der Motion M 504 auch eine Regelung zu den funktionellen Unvereinbarkeiten zwischen dem Kantonsratsmandat und der Verwaltungsanstellung in eine Vernehmlassung zu geben. Nachdem ohnehin eine Vernehmlassungsvorlage ausgearbeitet wird, ist folgerichtig die vorliegende Motion hinsichtlich der Ausarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage über die Unvereinbarkeiten bei den neueren Beteiligungen ebenfalls erheblich zu erklären.



Ausser den Beteiligungen spricht die Motion auch die Organisationen an, die keine Beteiligungen im Sinn des § 46 OG sind, aber finanzielle Beiträge des Kantons erhalten. Nach dem Staatsbeitragsgesetz können für die Erfüllung von Aufgaben im öffentlichen Interesse zweckgebundene geldwerte Vorteile und Leistungen ausgerichtet werden. In Beitragsverhältnissen sind die Organisationen weniger stark mit Regierung und Verwaltung verbunden als die Organisationen, an denen der Kanton beteiligt ist. Zudem wäre es nicht einfach, die Höhe oder den Anteil des Staatsbeitrags zu bestimmen, welche für die Unvereinbarkeit zwischen der Funktion in der unterstützten Organisation und dem Kantonsratsmandat im Sinn der Motion massgebend sein soll. Bei den in der Motion erwähnten regionalen Entwicklungsträgern (RET; vormals: Regionalplanungsverbände, Entwicklungsgenossenschaften) nach Planungs- und Baugesetz handelt es sich um Gemeindeverbände im Sinn des Gemeindegesetzes. Mit dem Verzicht auf eine Unvereinbarkeitsvorschrift kann der Milizcharakter des Kantonsparlamentes berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen drängen sich Unvereinbarkeiten zwischen dem Kantonsratsmandat und Funktionen in den Organisationen, die Abgeltungen oder Finanzhilfen erhalten, nicht auf. 



[bookmark: Enclosure]Zusammenfassend halten wir fest, dass die funktionellen Unvereinbarkeiten angepasst werden sollten, um die Public Corporate Governance weiter zu stärken. Die Unvereinbarkeitsvorschriften sollen aber nicht auf Organisationen ohne kantonale Beteiligung ausgeweitet werden, welche einen Staatsbeitrag erhalten. Aus den dargelegten Gründen beantragen wir Ihnen, die Motion teilweise erheblich zu erklären.

23.05.2023, 08:12:2122.05.2023, 14:54:1422.05.2023, 14:36:0722.05.2023, 14:18:45, 23.05.202322.05.2023, 



		2001KR.2715 / M-852-Stellungnahme RR-Müller Guido

		Seite 3 von 3



		[bookmark: FusszeileFolgeseiten]

		







image1.emf



image2.png



